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Gesetz 
vom 13. März 2014 

über die Abänderung des Strafgesetzbuches 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Strafgesetzbuch (StGB) vom 24. Juni 1987, LGBl. 1988 Nr. 37, in 
der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

§ 41 Sachüberschrift und Abs. 3 

Ausserordentliche Strafmilderung bei Überwiegen der Milderungsgründe 

3) Die §§ 43 und 43a können auch angewendet werden, wenn auf eine 
Freiheitsstrafe von mehr als zwei beziehungsweise drei, aber nicht mehr 
als fünf Jahren erkannt wird oder zu erkennen wäre, sofern die Milde-
rungsgründe die Erschwerungsgründe beträchtlich überwiegen und be-
gründete Aussicht besteht, dass der Täter auch bei Verhängung einer 
solchen Strafe keine weiteren strafbaren Handlungen begehen werde. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 95/2013 und 9/2014 
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§ 41a 

Ausserordentliche Strafmilderung bei Zusammenarbeit mit den 
Strafverfolgungsbehörden 

1) Offenbart der Täter einer nach den §§ 277, 278, 278a oder 278b 
strafbaren Handlung oder einer strafbaren Handlung, die mit einer sol-
chen Verabredung, Vereinigung oder Organisation im Zusammenhang 
steht, einer Strafverfolgungsbehörde sein Wissen über Tatsachen, deren 
Kenntnis wesentlich dazu beiträgt, 
1. die aus der Verabredung, Vereinigung oder Organisation entstandene 

Gefahr zu beseitigen oder erheblich zu vermindern, 
2. die Aufklärung einer solchen strafbaren Handlung über seinen eige-

nen Tatbeitrag hinaus zu fördern oder 
3. eine Person auszuforschen, die an einer solchen Verabredung führend 

teilgenommen hat oder in einer solchen Vereinigung oder Organisation 
führend tätig war, 

so kann ein gesetzliches Mindestmass der Strafe nach Massgabe des § 41 
unterschritten werden, wenn dies der Bedeutung der geoffenbarten Tat-
sachen im Verhältnis zur Schuld des Täters entspricht. § 41 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 

2) Bezieht sich das Wissen des Täters auf strafbare Handlungen, für 
die die liechtensteinischen Strafgesetze nicht gelten, so ist Abs. 1 gleich-
wohl anzuwenden, soweit die Leistung von Rechtshilfe zulässig wäre. 

§ 43 Abs. 1 

1) Wird ein Rechtsbrecher zu einer zwei Jahre nicht übersteigenden 
Freiheitsstrafe oder zu einer Geldstrafe verurteilt, so hat ihm das Gericht 
die Strafe unter Bestimmung einer Probezeit von mindestens einem und 
höchstens drei Jahren bedingt nachzusehen, wenn anzunehmen ist, dass 
die blosse Androhung der Vollziehung allein oder in Verbindung mit 
anderen Massnahmen genügen werde, um ihn von weiteren strafbaren 
Handlungen abzuhalten, und es nicht der Vollstreckung der Strafe be-
darf, um der Begehung strafbarer Handlungen durch andere entgegen-
zuwirken. Dabei sind insbesondere die Art der Tat, die Person des 
Rechtsbrechers, der Grad seiner Schuld, sein Vorleben und sein Verhalten 
nach der Tat zu berücksichtigen. 
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§ 43a Abs. 5 

Aufgehoben 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 13. März 2014 
über die Abänderung des Polizeigesetzes in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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